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LEITSÄTZE - RECHTSSACHE T-164/03 

Zwischen dem aus dem Wortbestandteil 
„monBeBé", abwechselnd in Groß- und 
Kleinbuchstaben, alles in einen schwarzen 
ovalen Rahmen gesetzt, bestehenden Bild
zeichen, dessen Eintragung als Gemein
schaftsmarke für Babywindeln aus Watte 
der Klasse 5 im Sinne des Abkommens von 
Nizza beantragt wird, und den Wortmarken 
bebe, vorher in Deutschland eingetragen und 
als internationale Marke mit Wirkung u. a. in 
Italien, Österreich und den Benelux-Ländern 
registriert, die Haut- und Körperpflegemittel 
sowie kosmetische Pflegemittel der Klasse 3 
dieses Abkommens bezeichnen, besteht für 

den deutschen Durchschnittsverbraucher 
angesichts der Ähnlichkeit der fraglichen 
Waren, der Ähnlichkeit der einander gegen
überstehenden Zeichen nach Bild und Be
deutung sowie einer gewissen klanglichen 
Ähnlichkeit zwischen ihnen und der infolge 
Benutzung erworbenen hohen Unterschei
dungskraft der älteren nationalen Marke 
Verwechslungsgefahr. 

(vgl. Randnrn. 69, 86) 

II - 1402 


